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Alle unten erwähnten Formulare dieser Versicherungsabläufe sind auf unserer Internetseite 
www.hotela.ch unter der Rubrik «Downloads» zu finden. Eine Hilfe für das Ausfüllen der 
Formulare steht ebenfalls unter der Rubrik «E-Services» zur Verfügung. 

Ausgleichskasse AHV 

Arbeitnehmer ohne AHV-Karte «Anmeldung für einen Versicherungsausweis» ausfüllen und zurücksenden – 
die Eintrittsmeldung AHV erfolgt automatisch 

Arbeitnehmer mit AHV-Karte Anmeldung via Formular «Eintrittsmeldung AHV» 

Arbeitnehmer mit AHV-Karte – aber 
mit Änderungen 

Mitteilung von Änderungen (persönliche Daten) mit Hilfe des Formulars 
«Anmeldung für einen Versicherungsausweis» 

Familienzulagen 

Anspruch auf Kinderzulagen «Meldeschein zur Festsetzung der Familienzulagen» mit den notwendigen 
Dokumenten einsenden 

 Empfehlung : Ohne HOTELA-Bestätigung keine Kinderzulagen auszahlen 

Krankentaggeld 

Arbeitsunfähigkeit «Anmeldung einer Arbeitsunfähigkeit» innert 30 Tagen nach 
Krankheitsbeginn einsenden 

 Empfehlung : Meldung kann HOTELA zugestellt werden, bevor das 
Arztzeugnis des Mitarbeiters vorliegt 

Unfallversicherung 

Unfall ohne Erwerbsausfall «Bagatellunfall-Meldung» ausgefüllt und unterschrieben einsenden 

Unfall mit Erwerbsausfall «Schadenmeldung» ausgefüllt und unterschrieben einsenden 

Vorsorgestiftung 

Landes-Gesamtarbeitsvertrag 
(L-GAV) 

Für das Gastgewerbe wird seit 1. Januar 1999 für die Berufliche Vorsorge ein 
Einheitsbeitragssatz angewendet 

BVG-Abzüge Werden auf Basis des während der gesamten Arbeitsdauer sowie des für 
diesen Zeitraum geltenden Koordinationsabzugs berechnet 

Online-Kalkulationshilfen für die Beitragsberechnung und für die 
Bestimmung der Grenzbeträge stehen Ihnen ebenfalls auf unserer 
Internetseite unter der Rubrik E-Services / Simulation / Berufliche Vorsorge 
zur Verfügung. 

Eintritte Eintritte müssen nicht gemeldet werden 

Bei Anstellung eines über 24-jährigen Mitarbeiters benötigt dieser das 
Formular «Übertragung der Austrittsleistung an unsere Pensionskasse», damit 
er die Überweisung der Freizügigkeitsleistung bei seiner ehemaligen 
Vorsorgeeinrichtung beantragen kann 

Austritte Arbeitnehmer unter 25 Jahre müssen nicht abgemeldet werden 

Arbeitnehmer über 25 Jahre - «Änderungsanzeige» ausfüllen und 
zurücksenden 

Arbeitsunfähigkeit Anmeldung nach 90 Tagen Arbeitsunfähigkeit mit dem Formular 
«Änderungsanzeige» 

Versicherungsausweise Versicherungsausweise werden mit der Schlussabrechnung erstellt 
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Mutterschaftsversicherung 

Bei Niederkunft «Anfrage für Mutterschaftsentschädigung» ausfüllen, unterschreiben und an 
uns zurückschicken mit den notwendigen Unterlagen und wenn nötig mit den 
folgenden Formularen :  

• Zusatzformular für den Entschädigungsantrag 
• Arbeitgeberbestätigung 
• Bescheinigung über die Zusammenrechnung der Versicherungs-, 

Beschäftigungs- oder Wohnzeiten (E104) 

Eine vergleichende Simulation zwischen der eidgenössischen 
Mutterschaftsversicherung und derjenigen von HOTELA steht Ihnen auf 
unserer Internetseite unter der Rubrik E-Services / Simulation / 
Mutterschaftsversicherung zur Verfügung 

Obligatorische Prüfungspflicht UVG & BVG  

Anerkannte Institution Die Ausgleichskassen sind verpflichtet zu überprüfen, ob die angeschlossenen 
Unternehmen ihr Personal bei einer Unfallversicherung und einer 
anerkannten Vorsorgestiftung versichert haben (siehe Fragebogen) 

Budget 

Budget – Akontorechnungen Unterlagen werden mit separater Post zugestellt. Es ist möglich, bei den 
budgetierten Löhnen Korrekturen anzubringen 

Gutschriften Gutschriften für Familienzulagen sowie EO-Entschädigungen werden direkt 
auf den Akontorechnungen abgezogen 

Verzugszinsen Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) schreibt bei verspäteter 
Zahlung Verzugszinsen vor 

Schlussabrechnungen 

Eingabefrist Schlussabrechnung bis 30. Januar des folgenden Jahres vollständig ausgefüllt 
und unterzeichnet einsenden 

Verzugszinsen Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), sieht die Berechnung von 
Verzugszinsen vor, wenn die Abrechnungen nach den oben erwähnten 
Fälligkeitsterminen eingereicht werden. 

Übermittlung Übermittlung der Angaben auch mit Datenträgern oder Ihren eigenen Listen 
möglich (für Details bitte anrufen) 

Diese Seiten geben nur eine allgemeine Übersicht der Versicherungsabläufe. Für mehr 
Einzelheiten oder für alle weiteren Auskünfte zögern Sie nicht, Ihren Kundenberater zu 
kontaktieren! 


